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angewandt worden und daher fast ganz in Vergessenheit geraten
ist. Nach diesem Gesetz kann jeder Bürger, der das 20. Lebensjahr
zurückgelegt hat und den Nachweis von wenigstens zweijährigen
besondern Studien in der Tierheilkunde an einer öffentlichen Anstalt
erbringt und überdies vor einer Prüfungskommission ein Examen
besteht, das Patent als Tierarzt erhalten. Ein besonderes Reglement

bestimmt das Nähere über die Prüfung.
Dass sich im vorliegenden Eall schliesslich doch noch ein

Kollege aus der Waadt zur Vornahme der Prüfung nach einem
veralteten Reglement bereit gefunden hat, nachdem Ablehnungen von
kompetenter Seite erfolgt waren, ist tun so befremdender, als dem
Kandidaten der Weg zu den eidgenössischen Prüfungen nicht
abgeschnitten war.

Der Staatsrat des Kantons Ereiburg hat nun in sehr ver-
dankenswerter Weise beschlossen, dem Grossen Rat zu beantragen,
das Gesetz über die kantonale Prüfung für Tierärzte aufzuheben.
In seiner Sitzung vom 16. November abhin hat der Grosse Rat
diesem Antrag auch ohne Opposition zugestimmt.

Es wird nun Sache der tierärztlichen Vereine sein, Nachschau
zu halten, ob vielleicht auch noch in andern Kantonen solche
veraltete Gesetze bestehen, die kantonale Patente zulassen, und es

ist unbedingt darauf zu dringen, dass dieselben aufgehoben
werden. Die Frage der Medizinalprüfungen ist bekanntlich längst
eidgenössisch geregelt, und es geht doch wohl nicht an, dass die
Kantone hier souverän sind und ihre veralteten Gesetze bestehen
lassen. Bei der sich immer stärker geltend machenden Über-
füllung des tierärztlichen Berufes ist dies eine Standesfrage von
grosser Bedeutung. Ludwig.

Personalien.
Eidgenössisches Veterinäramt. Der Bundesrat hat am 6.

November abhin zum tierärztlichen Experten des eidgenössischen
Veterinäramtes gewählt: Herrn Dr. G. Flückiger, Tierarzt in
Bern.

Wahl. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat als
Prosektor am anatomischen Institut der vet.-med. Fakultät gewählt:
Herrn Tierarzt Dr. H. Ziegler in Mellingen (Aargau).


	Personalien

